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Arzneimittel 

Hecken: Forderung der TK ist schon längst 
geübte Praxis 
Berlin, 2. April 2014 – Zur Forderung der Techniker Krankenkasse 
(TK), neue Arzneimittel sollten auch nach einer frühen Nutzenbewertung 
weiteren Bewertungen unterzogen werden, erklärte Josef Hecken, un-
parteiischer Vorsitzender des Gemeinsamen Bundesauschusses, G-BA, 
heute in Berlin:  

„Die Forderung ist richtig, wenn zum Zeitpunkt der Nutzenbewertung 
noch Evidenzlücken vorliegen. In diesen Fällen befristet der G-BA seine 
Beschlüsse jedoch bereits regelhaft – insofern ist eine Folgebewertung 
schon längst geübte Praxis. Und unabhängig davon hat der pharmazeu-
tische Unternehmer bei neuer Evidenzlage ohnehin die Möglichkeit, 
nach einem Jahr eine weitere Bewertung eines Arzneimittels zu bean-
tragen.“ 

 

 

 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemein-
samen Selbstverwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er 
bestimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) für etwa 70 Millionen Versicherte. Der G-BA legt fest, welche Leistungen der medizini-
schen Versorgung von der GKV übernommen werden. Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA 
ist das Fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). Entsprechend der Patientenbeteiligungs-
verordnung nehmen Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter an den Beratungen des  
G-BA mitberatend teil und haben ein Antragsrecht. 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das 
Parlament durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche 
Vorgaben für die konkrete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen 
Richtlinien haben den Charakter untergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV 
bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den allgemein anerkannten Stand der 
medizinischen Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, 
die medizinische Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog 
der Krankenkassen. Zudem hat der G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitäts-
managements und der Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären Versorgung. 
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